
 

 
Seniorenverband B R H- Bund der Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen im dbb 

Landesverband Rheinland-Pfalz 
 
 

          
 
Seniorenverband BRH, Landesverband RLP 
Waldalgesheimer Str. 104, 55545 KH-Winzenheim 
 
 
 
 
 
 
 
Veröffentlichung auf der Homepage zum Thema 
„Grundsteuererklärung“ 
 
Wegen des schleppenden Eingangs der Grundsteuererklärungen bei den 
Finanzämtern wurde die Abgabefrist einmalig bis zum 31.01.2023 verlängert. Sind 
die Probleme damit gelöst? Wir sagen nein. Wie uns unser Mitglied Kurt Sämann 
aus Mandel mitteilte, hat er den nachfolgenden Brief an unsere 
Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner gesandt. 
 
 
Sehr geehrte Frau Klöckner, 
  
meine Frau und ich wurden auch vom Finanzamt Bad Kreuznach bezüglich  
des Grundsteuerwertes angeschrieben. 
Beim Anschreiben war auch ein Blatt mit allen Daten unseres Grundstückes  
beigefügt. Die Daten wollte ich per Elster an das Finanzamt übermitteln was 
aber an einem Acker in der Nachbargemeinde scheiterte. Das Formular verlangte 
"Straße und Hausnummer". Der Acker liegt in der Gemarkung St. Katharinen 
und ist von Feldwegen umgeben. Es gibt weder eine Straßenbezeichnung 
noch eine Hausnummer.  
Da alles nicht funktionierte, übertrug ich die mir übersandten Daten auf ein 
DIN-A4 Blatt und schickte sie ans Finanzamt Bad Kreuznach. Nach 3 Wochen 
etwa, 
kam der gesamte Schriftverkehr mit einigen Vordrucken an uns zurück mit 
dem Auftrag, die Daten dahin einzutragen.  
Was dem Normalbürger nicht zu vermitteln ist, ist das das Finanzamt alle  
Daten von unseren Grundstücken hat und die als Ausfüllanleitung mitschickte. 
Inzwischen habe ich schon viele Bekannte gesprochen, die weder mit dem 
Ausfüllen 
zurechtkamen noch die erforderliche technische Möglichkeiten haben. 
Die Folge für sie ist, dass sie einen Steuerberater beauftragen mussten, der  
zu ihren Kosten geht. 
Eigentlich ist die Behörde, hier das Finanzamt, für den Bürger da und nicht 
umgekehrt. 
Wenn das Finanzamt irgendwelche Unstimmigkeiten feststellt und dann aktuelle 
Daten haben möchte, hätte ich Verständnis dafür.  
Was sich der Staat dabei ausgedacht hat, stößt weit und breit auf Unverständnis 
und nicht nachvollziehbar. 
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Es würde viele Bürger freuen, wenn Sie eine Erleichterung bzw. Änderung für die 
Feststellung des Grundsteuerwertes erreichen könnten. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Kurt Sämann, Mandel 
 
 
Der Brief wurde nach unserem Kenntnisstand durch Frau Klöckner nicht 
beantwortet. Die Beantwortung kann ja noch kommen. Der Brief selbst zeigt 
deutlich, dass wir Senioren uns sehr schwer damit tun, die Grundsteuererklärung 
über das Erfassungsportal Elster abzugeben. Dies hat mehrere Gründe: 
1. Noch keine Zugriffsberechtigung für die Steuersoftware Elster 
2. Die nur schwer verständliche Behörden-Steuersprache 
3. Der Zugang zu dem online Portal Elster 
4. Die Trennung der Erfassungsformulare zwischen 
    Grundsteuer A und Grundsteuer B 
und so weiter. 
Aus eigener Erfahrung habe ich zur Erfassung meiner Liegenschaften in Elster 
sage und schreibe zwei Tage gebraucht, bis ich mich durch die Vielzahl der 
Fragen mit Plausibilitäts-Kontrollen gearbeitet hatte. Ich kann mich des Eindrucks 
nicht erwehren, dass alle im Erfassungsportal gestellten Fragen, wie 
Bodenrichtwert, Lage des Grundstücks usw. bereits den Behörden vorliegen und 
man im Grunde nicht in der Lage ist, diese Angaben von unterschiedlichen 
Behörden zusammenzuführen. Dieses Ergebnis der Datenzusammenführung hätte 
man den betroffenen Bürgern zur Kenntnis und Genehmigung übergeben können. 
Nein, so wird es nicht gemacht, man benutzt den betroffenen Bürger als 
„Hilfssachbearbeiter“ zur Erfassung der Grundstücksdaten. Der Hinweis, dann 
nehmt doch die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch ist wenig zielführend, da 
dieser auch nur die Daten melden kann, die er vom Grundstückseigentümer 
bekommt. Von den Kosten für den Steuerberater ganz zu schweigen. 
Wenn im Jahre 2025 der neue Grundsteuermessbescheid und der 
Grundsteuerbescheid kommen sollte, werde ich mit Sicherheit Einspruch einlegen. 
 
 
F.d.R. 
Volker Faust 
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